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mein der rundſa „M Odiosis quod minimum est. tenentum est“
oder 557  Odia sunt restingenda.“ Was nicht abſolut —— unter die
Exkommunikation fällt, muß als kirchlich erklärt werden. Der
Kraniotomie kommt aber ſtreng genommen nicht die Definition des
ortu zu VIOlenta t Culpabilis ejectio foetus Immatur! EX
Utero maternoO.“ Denn bei der Kraniobtomie handelt C8 ſich m
eine ausgetragene, lebensfähige und nicht unreife Leibesfrucht. Auch
in anderen Fällen iſt eine ſtreng formaliſtiſche Interpretation bei den
Zenſuren gebräuchlich. obſchon das Leſen von häretiſchen Büchern
unter Strafe der Exkommunikation verboten iſt, ſo verfallen doch
nach ziemlich allgemeiner Anſicht diejenigen, welche ſich derartige
* vorleſen laſſen nicht der Zenſur Niemand wird aber be
haupten, daß wiſchen Leſen und Leſenhören un dieſem Falle ein
großer Unterſchied iſt Mit gleichem 12  e hnnte man ſagen, die
procuratio Abortus fällt Uunter die Zenſur aber nicht Kraniotomie.

Seitdem die „Apostolicae Sedis“ erſchienen, iſt Iun der
kirchlichen Geſetzgebung eine deutliche Tendenz bemerkbar, die Zen
ſuren einzuſchränken und die Abſolution erleichtern. Wenn nicht
alle Zeichen täuſchen, wird durch die bevorſtehende Kodifikation des
Kirchenrechtes noch en bedeutender Schritt weiter ge Iin dieſer
Richtung. Wegen dieſer drei Gründe mo  6 ich der Anſicht oben
zitierter Autoren beiſtimmen Mithin kann (de jure communi jeder
Beichtvater einen Arzt abſolvieren, der ſich Im Beichtſtuhl anklagt,
die Kraniotomie vorgenommen zu aben Allerdings mu der Pöni⸗
ent das Verſprechen geben, künftighin derartige Operationen 3u
unterlaſſen. Wenn ein Arzt noch bond Hde iſt In Betreff der Krani—
otomie, ſo ſoll der Beichtvater ſich üten, ihm dieſe bonda fides 3u
rauben, da dadurch meiſtens nichts gewonnen, aber viel verloren
würde Mit Recht chreibt Noldin: (Sum 60 Mior 333
60 „Cum AmMmen demonstratio, gua principiis naturalibus
Craniotomia Ostenditur iCita, IOII Sit 4de0 plana A éevidens.
faeile 61 pOtest. Ut mediei bona fide SE2  — Cxercéeant Ideo Caveat
(Onfessarius. N1Si EXPTESSE de naC interrogéetur, 6OTUIII
onam fdem perturbet.“

Freiburg (Schweiz) IDr Prümmer —4—— Univ.⸗Prof.
VI (Oftmalige Kommunion der Unwiſſenden Ein

Miſſionär berichtete Pami du Clergé,! ⁷ habe n ſeiner Pfarrei
mehrere Perſonen, die ſchon früher monatlich, wöchentlich und öfter
5  Ur heiligen Kommunion gingen, ſeit dem bekannten Dekrete Pius
Unter ſeiner Förderung CS noch öfter, einige täglich tun Nun aber
ſet EL zufällig arauf gekommen, daß einige dieſer Perſonen Hi der
Religion ſehr unwiſſend ſeien, nicht einmal den Drtlau des
apoſtoliſchen Glaubensbekenntniſſes, geſchweige deſſen Sinn wüßten,
über die Sakramente der Buße und des Altars befragt, nuLl 3
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ſagen vermochten: „die ſeien für die Seele“; überhaupt umfaſſen
ihre religiöſen Kenntniſſe kaum notdürftig die necessitate medii 6
praecepti notwendigen Wahrheiten. Verſchiedene Umſtände hatten
C8 nämlich notwendig gemacht, bei der Zulaſſung dieſer riſten V  Ar
erſten heiligen Kommunion ſich mit dem mindeſten Maß religiöſer
Unterweiſung 3 begnügen; aAus angel regelmäßig fortgeſetzten
Unterrichtes verminderten ſich Im Laufe der ahre ihre Kenntniſſe
noch mehr. Der Miſſionär frägt ſich nun V wie ET C5 In Zukunft
mit dieſen Leuten, von denen einige bn im ohen Alter ſtehen
und vergeßlich, daher einer ausgiebigeren Belehrung nicht mehr ähig
ſind, halten, ob er die bisher geübte Praxis ihnen geſtatten oder
die Zahl der Kommunionen beſchränken olle

Aehnliches wenn auch kaum ehr äufig kann auch mn längſt
chriſtianiſierten Tten vorkommen. Faſt In jeder Schule gibt C8 eine
größere oder kleinere Anzahl von Kindern, die, ohne eigentlich blöd
ſinnig zu ſein, QAus angel Talent oder Luſt und Freude faſt
gar nichts ernen und der Katechet mit dem geringſten Maß von
Wiſſen ſich zufrieden geben muß, ET ſie vor dem Austritt aus
der Schule 3u den heiligen Sakramenten zulaſſen will Da
Kinder mit zunehmendem Alter für ihre religiöſe Weiterbildung
durch Lektüre nicht ſorgen, Und ſie dann etwa noch In eine
religiös gleichgültige Umgebung oder in einen Dienſt oder einem
Geſchäfte kommen, un welchem ihnen die nhörung einer Predigt
oder Chriſtenlehre jahrelang vermeintlich oder wirklich unmöglich iſt,
mit ihren religiöſen enntniſſen Unter das inimum herabſinken,
lehrt die traurige Erfahrung. Allerdings wird nicht 3u häufig
vorkommen, daß ſie Im päteren Leben den obenerwähnten Eifer Im
Empfang der eiligen Kommunion betätigen werden. ber ES
kommen doch Fälle vor, veranlaßt durch das eiſpie und
die Ermunterung einer religiöſen mgebung und durch die
Muße des Alters und Ruheſtandes und dergleichen. Es ſcheint da⸗
her nicht ganz „Unpraktiſch“ zu ſein, wir die auf die
Do  elfrage „Muß oder darf man „Minimiſten“ zur oft
maligen heiligen Kommunion anleiten, wenn ſie dieſelbe bisher nicht
übten, muß oder darf man ſie die ereits gewohnte Uebung fort
en laſſe

7 von l'am! du clergé gegebene Antwort In ihren
Hauptzügen mit ein oder der anderen Bemerkung hier mitteilen.

Die genannte Zeitſchrift erklärt ſich für geneigt, In beiden
Fällen bejahend 3u antworten Unter gewiſſen Vorbehalten, die ſie
un drei Punkte zuſammenfaßt: Daß dieſe Leute keine formellen,
fundamentalen Irrtümer bezüglich des QAuben Iim allgemeinen

2 daß ſie dieund der eiligen Euchariſtie Im beſonderen egen;
von Pius geforderte rechte Abſicht (intentio recta) beim Emp⸗
fange der heiligen Kommunion haben; daß Aus ihrem oftmaligen
Hintritt zum des Herrn kein für die öffentliche Ordnung 46
fährliches Aergernis zu befürchten ſei Wohlgemerkt: formelle Irv  —
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tümer; denn da dieſe Leute Im Denken und um mündlichen Aus  V
druck unbeholfen ſeien, 0 bilden gewiſſe unrichtige oder ungereimte
Sätze aus ihrem Munde nUur materielle Irrtümer, die ohne jede
olge oder Gefahr für ihren wahren, übernatürlichen Glauben bleiben
Es verſte ſich von ſelbſt daß man alles mögliche tun müſſe,
ſie beſſer 5 unterrichten; ihnen aber Unterdeſſen die öftere Kom⸗
munion 3 unterſagen, ſei kaum notwendig, da ſie ſich vorausſetzungs⸗
gemã Im Beſitze der notwendigen Elemente des Glaubens befinden.

Hier dürfte wohl eine Unterſcheidung bezüglich der einzelnen
Klaſſen der „Unwiſſenden“ anl 0 ſein Bei den en Leuten,
die ſich nichts mehr merken können, iſt wohl der Meinung de
frageſtellenden Miſſionärs zuzuſtimmen, S genüge, ihnen In der
Beichte kurz die wichtigſten Hauptlehren, Menſchwerdung, Erlöſungs⸗
tod, Auferſtehung nd Himmelfahr des Herrn und ſeine wirkliche
Gegenwart Im heiligſten Sakramente 3 erklären und ſie einen
Glaubensakt daran erwecken laſſen; Irtuell bleibt die Erkenntnis
nd beſonders der Glaube an dieſe Wahrheiten, venn ſie auch aktuell
bald wieder vergeſſen werden.

iemlich glei dürfte auch das Verfahren mit den jüngeren,
infolge Talentloſigkeit „Unwiſſenden“ ſein. Mit jenen jüngeren Leuten
Aber, die mehr Aus Trägheit n der Jugend nichts gelernt haben,
dürfte vo ſtrenger vorzugehen, die fleißige Benützung der
ihnen jetzt gebotenen Bildungsmittel und ⸗Gelegenheit als unerläß⸗
iche Bedingung für den Beginn oder die Fortſetzung der oftmaligen
Kommunion aufzuſtellen ſein

Nicht ohne Schwierigkeit geſtaltet ſich die praktiſche Beurteilung
der rechten Abſicht (recta intentio) bei derlei Unwiſſenden. Nicht als ob
An ihrem rechten illen, Gutes und recht 5 tun, 3u zweifeln
wäre, ſondern ob ihre Beweggründe auf übernatürlicher, hinreichend
erkannter Grundlage beruhen. Aben ſie indes den Glauben dre
wirkliche Gegenwart de  8 Gottesmenſchen Unter den Geſtalten de  8
Brotes und eines, die geziemende Ehrfurcht gegen das allerheiligſte
Sakrament und den Willen, In der heiligen Kommunion Vereinigung
mit dem eilande, ſittliche Stärkung und Verdienſt für den Himmel
3u gewinnen, dann iſt die recta intentio gewi vorhanden. Anders
jedoch wäre Es, wenn bloß Nachahmungsſucht, rein mechaniſche Ge
wohnheit oder gar eine abergläubiſche, Fetiſchismu grenzende
Meinung, die bei neubekehrten Heiden mit mangelhaftem niter
richt mn den Miſſionen denkbar wäre eS ſei der bloß materielle,
ſo und oft wiederholte, AIn dieſem oder jenem beſtimmten Tage
ſtattgefundene Empfang allein unfehlbares Mittel des Seelenheiles.

Daß endlich, wie bei allen offentlichen Uebungen des I
lichen Lebens auch eines etwa möglichen Aergerniſſes Rechnung ge⸗
tragen werden mu verſteht ſich von ſe Jedoch die Einſchätzung
eines ſolchen das 3 meiden ver  1  e iſt, hängt, wie bekannt,
von vielen, zufälligen, verſchiedenen, von Ort 3u Ort wechſelnden
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Umſtänden und Erwägungen ab, daß S faſt unmöglich iſt, hiefür
beſtimmte Normen feſtzuſetzen. In dem vom Miſſionär vorgelegten
Alle, meint 'ami. ſei ein ſolches kaum befürchten, denn die
Allgemeinheit des mangelhaften Religionsunterrichtes, der ange Be
ſtand der Uebung und die Hochachtung vor dem ſie billigenden
Seelſorger laſſen den Gedanken an eine Ungehörigkeit nicht auf
kommen. An anderen Orten dürfte 3u erwägen ſein, ob die große
Unwiſſenheit der betreffenden Kommunikanten eékannt ſei oder nicht,
ob die Perſonen ſe ſchweigſam oder geſchwätzig ſeien und Ctwa
ſel ihre religiöſe Unwiſſenheit zum Geſpötte Uebelwollender ver
rate  * ob ſie iun ihrem ſonſtigen Gebaren, In der Arbeit, Im Ge
ſchäfte oder Verkehr mit den Nebenmenſchen Hausverſtand
kundgeben oder ungeſchickt und unbeholfen ſind, welchen rad von
Autorität der Seelſorger bei der Gemeinde genießt u. dgl

Aus dieſen verſchiedenen Gründen, ſo ſchließt die Antwort,
neigten wir einer nachſichtigen Gutheißung IN 6  SU zu, jedoch nicht
ohne ein offenes Auge für das zu haben, VaSs dem Miſſionär zu
tun erübrigt, damit der beſtehende Brauch, der Grenze des iß
brauchs ſo nahe, ſich von dieſer möglichſt weit entferne und jene
gute Gewähr der übernatürlichen Sicherheit und Wirkſamkeit bietet,
welche man ſoweit als möglich zu verwirklichen zu Uchen berechtigt
Iſt Zum Schluſſe ſei nochmals erinnert, daß die voranſtehenden
Erörterungen nicht von Blöden oder Schwachſinnigen, ſondern von
Vollſinnigen, aber Unwiſſenden, nicht von der Er⸗ oder gelegent⸗
lichen, ondern von der häufigen Kommunion gelten.

St Florian. Dr Moisl, Prof
VII (Warum ind orbereitun und Dankſagung

uim Dekret über die tägliche Kommunion nicht
den no  endigen Bedingungen aufgezählt?) reiber
dieſer Zeilen wurde hierüber brieflich befragt, und ihm das Befremden
darüber ausgedrückt, daß mn einem ern ber die tägliche
Kommunion drei Erforderniſſe würdigen und fruchtreichen
Empfange der Kommunion aufgeſtellt wurden, nämlich: der Stand
der Gnade; die rechte und fromme Abſicht; eine ſorgfältige
Vorbereitung und eine entſprechende Dankſagung nach eines 1e
räften, Verhältniſſen und Obliegenheiten. Einige unmaßgebliche Be
merkungen ollen verſuchen, Im engen n den Wort
Aaut des Dekretes von 1  5 dieſe Frage zu beleuchten, etwaige Miß
verſtändniſſe 3u beheben und ſcheinbare Differenzen möglichſt Gus  —  2
zugleichen.

Das ömiſche Dekret ſagt allerdings ausdrücklich: „Niemand,
der Im Stande der Gnade und In richtiger Abſicht 3Zum heiligen
Tiſ gehen will, kann davon abgehalten werden.“ Auch onſt iſt
IM Dekret und In anderen diesbezüglichen römiſchen Erläſſen

dieſen zwei Bedingungen die Rede, oft formell die Frage
über die notwendigen Erforderniſſe zur täglichen Kommunion be


